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XIII. Gesetigebung~perioJe 

'räs.: 22.0kt.197lt 

• 1. .. 

der Abgeordneten Dr.E,rmacora) ;o1'~le'\1~ 
und Genossen l 
an den Bundesininis ter für lruierE,l"s 

betreffend Zivildienstgesetz 

Mit l.Jänl1er 1975ldrd das Zivildienstgesetz in Geltung treten. 

Für dieses Ge'setz sind administrative Vorkehrungen erforderlich, 

so die Einsetzung einer Kommission, die Uber Anträge von Zivil

dienstwerber zu befinden hat. Darüber hinaus sind ','Institutionen 

zu bestimmen, die Zivildienstpflichtigen die Möglichkeit geben 

sollen, ihre Dienstpflicht abzuleisten. 

Die unterf~rtigten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

minister für Inneres folgende 

Anfrage: 

, ' , 

1. 'Ist die im: ZivildißnE:ftgesetz vorgesehene Zivildienstkommission 

schon eingerichtet? 

2. 1velches sind die Mi tg+ied~,r dieser Kommission, oder we,r, ist 

als Mitglied dieser Kommission vorgesehen? 
" 

3. LiegteinE!lJ~ersicht über jene Institutionen vor, die 

Zivildiener, zur Ableistung ihrer Dienstpflicht aufnehmen werden? 

4. Mit·wievie.1en Zivildienstanträgen:echnetder Bundesminister 

für Ill.neres?' 

1814/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




